
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


Einzureichen (vorzugsweise elektronisch) an:
Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz, Natascha Allevato, Assistentin, Rohrerstrasse 7, 5001 Aarau, natascha.allevato@ag.ch, 062 835 31 90
Departement 
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Militär und Bevölkerungsschutz
Koordination Zivilschutz
13. November 2013
GESETZ ÜBER DEN BEVÖLKERUNGSSCHUTZ UND DEN ZIVILSCHUTZ IM KANTON AAR-GAU(BZG-AG) VOM 4. JULI 2006; KONZEPTION ZIVILSCHUTZ 2013
Fragebogen für die Anhörung gemäss § 20 BZG-AG
vom 5. Dezember 2013 bis 31. Januar 2014
Antwort zur Frage 1 darf nicht leer bleiben.
ja
eher ja
eher nein
nein
Ihre Antwort
Keine Stellungnahme
Nr. 1)         Bildung von grösseren, regionalen Zivilschutzorganisationen aufgrund der Erkenntnisse aus der Gefährdungsanalyse Kanton Aargau
Am 1. Januar 2007 trat das Gesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz im Kanton Aargau (BZG-AG) vom 4. Juli 2006 in Kraft. Gemäss § 53 dieses Gesetzes hat die Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz (AMB) im Rahmen der Wirkungskontrolle dem Regierungsrat fünf Jahre ab Inkraftsetzung des Gesetzes einen Bericht zu den Abschnitten Bevölkerungsschutz und Zivilschutz vorzulegen. Dieser Bericht zur Wirkung des Gesetzes, welcher auch die Mängel im Zivilschutz auf-zeigte, wurde durch den Regierungsrat am 4. September 2013 zustimmend zur Kenntnis genommen. Gleichzeitig erteilte der Regierungsrat dem Departement Gesundheit und Soziales (DGS) bzw. der AMB den Folgeauftrag, eine Konzeption mit Varianten einer möglichen Neuorganisation des Aargau-er Zivilschutzes vorzulegen. Auf Ersuchen der Koordinationsstelle Bevölkerungsschutz, der Chefs der Regionalen Führungsorgane und den Zivilschutzverantwortlichen der Gemeinden bzw. Regionen wurde die Erarbeitung einer Konzeption für den Aargauer Zivilschutz geprüft und die vorliegende Konzeption verabschiedet.
Stimmen Sie einer Neuorganisation des Aargauer Zivilschutzes auf der Basis der Gefährdungsana-
lyse Kanton Aargau zu?
Nr. 2)         Defizite aus der Gefährdungsanalyse auf Stufe Regionen
Zwischen 2006 und 2009 erarbeitete der Kantonale Führungsstab des Kantons Aargau (KFS) eine Gefährdungsanalyse. Für insgesamt 25 als relevant definierte Katastrophen und Notlagen prüften die Mitglieder des KFS sowie weitere Fachleute anhand von Referenzszenarien, ob es im Aargau mit den vorhandenen Mitteln möglich ist, die verschiedenen Ereignisse zu bewältigen. Bei der Bewältigung aller dieser Katastrophen und Notlagen kommt der Zivilschutz zum Einsatz. Seine Aufgaben und die voraussichtliche Dauer der Einsätze sind unterschiedlich. Im Verlauf der Gefährdungsanalyse identifizierte die Arbeitsgruppen, bei welchen Partnerorganisationen des Bevölkerungsschutzes sich bei der Bewältigung der verschiedenen Katastrophen und Notlagen Defizite zeigen. Es sind dies solche Defizite, die eine Bedeutung für den Zivilschutz im Kanton Aargau auf Stufe Kanton sowie in den Regionen haben (Konzeption EBP Seite 7 – 8). 
Stimmen Sie den Defiziten auf Stufe Regionen, welche Aufgaben des Zivilschutzes sind, zu ?
Antwort zur Frage 2 darf nicht leer bleiben.
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Ihre Antwort
Keine Stellungnahme
Nr. 3)         Situationsanalyse zum Zivilschutz Schweiz
Teilen Sie die Hinweise zur Situationsanalyse Zivilschutz Schweiz und Zivilschutz Aargau?
Antwort zur Frage 3 darf nicht leer bleiben.
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eher ja
eher nein
nein
Ihre Antwort
Keine Stellungnahme
Die Verlagerung des Aufgabenbereichs – weg vom Kriegsfall hin zum Schutz vor Katastrophen- und Notlagen – hat den Schweizer Zivilschutz insgesamt positiv verändert. Die deutliche Reduktion der Sollbestände war richtig und nötig und soll auch weiter überprüft und soweit zweckmässig umgesetzt werden. Der Prozess der Regionalisierung der ZSO ist in diesem Zusammenhang sinnvoll und ist weiter voranzutreiben. Erfahrungen in kleinen Kantonen mit kantonalisierten ZSO sind positiv (Zug, Basel-Stadt, Schaffhausen), eine Kantonalisierung bietet sich jedoch nicht immer uneingeschränkt an und muss im Einzelfall für jeden Kanton geprüft werden. Eine grosse Herausforderung bei der Bildung von regionalen oder gar kantonalen ZSO ist das Beibehalten der lokalen Verankerung des Zivilschutzes in den Gemeinden, die als klare Stärke des Schweizer Zivilschutzes angesehen wird. Trotz des generell positiven Trends werden bestehen noch verschiedene Schwachpunkte.
Nr. 4)         Leitbild für den Aargauer Zivilschutzes
Können Sie dem Leitbild für den Zivilschutz Aargau zustimmen?
Antwort zur Frage 4 darf nicht leer bleiben.
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eher ja
eher nein
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Ihre Antwort
Keine Stellungnahme
Ausgehend von den Ergebnissen der SWOT-Analyse entstand in Zusammenarbeit mit Arbeits- und Begleitgruppe ein Leitbild für den künftigen Aargauer Zivilschutz. Dieses setzt sich aus insgesamt neun Leitsätzen zusammen. Das Erfüllen der Vorgaben des Leitbilds mit den Leitsätzen ist später eine zentrale Voraussetzung für die Beurteilung von verschiedenen Organisationsvarianten des künf-tigen Aargauer Zivilschutzes (Konzeption EBP Seite 25  - 28).
Nr. 5)         Aufgabenspektrum des Aargauer Zivilschutzes
Stimmen Sie den Aufgaben, auch den zukünftigen, für den Aargauer Zivilschutz zu?
Antwort zur Frage 5 darf nicht leer bleiben.
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Ihre Antwort
Keine Stellungnahme
Auf Grundlage des Bundesgesetzes über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz (BZG) sowie des Gesetzes über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz im Kanton Aargau (BZG-AG) hat der Aargauer Zivilschutz Grundleistungsaufträge zu erfüllen, beispielsweise in den Bereichen Schutz und Betreuung. Die regionalen ZSO sind deshalb so organisiert, dass sie im Minimum in der Lage sind, diese Grundleistungsaufträge erfüllen zu können. Dazu kommen jedoch zusätzliche Aufgaben, welche die ZSO heute zum Teil schon wahrnehmen. Allerdings bestehen dafür noch keine Leis-tungsaufträge. 
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Nr. 6)         Neuorganisation des Aargauer Zivilschutzes
Können Sie dem Leitbild für den Zivilschutz Aargau zustimmen?
Antwort zur Frage 6 darf nicht leer bleiben.
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Ihre Antwort
Keine Stellungnahme
Ausgehend von den Ergebnissen der SWOT-Analyse sowie dem neuen Leitbild entwickelte das Pro-jektteam zusammen mit der Arbeits- und Begleitgruppe Varianten für eine mögliche Neuorganisation des Zivilschutzes im Kanton Aargau. Im Verlauf der Arbeiten stellte sich heraus, dass die Anzahl der Zivilschutzorganisationen die zentrale Variable ist, welche die Organisation des Aargauer Zivilschut-zes bestimmt. Ausgehend von den Variablen entstanden insgesamt vier Varianten für eine Neuorga-nisation des Aargauer Zivilschutzes. Eine ausführliche Darstellung der Varianten einschliesslich Aus-führungen zur Organisation und Führung, zu Stärken und Schwächen sowie zur Beurteilung der Varianten befindet sich im beiliegenden Bericht. Der Regierungsrat schlägt aufgrund der Ergebnisse aus der Konzeption die Variante II mit 11 Regionen vor.
Nr. 7)         Beurteilung der Varianten
Teilen Sie die Beurteilung der Varianten?
Antwort zur Frage 7 darf nicht leer bleiben.
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Ihre Antwort
Keine Stellungnahme
Für eine effiziente Beurteilung der für die künftige Organisation des Zivilschutzes im Kanton Aargau am besten geeignete Variante, ist es erforderlich, sich auf zentrale Beurteilungskriterien zu be-schränken. Gemeinsam mit der Arbeits- und Begleitgruppe entstanden neun Kriterien, nach denen die verschiedenen Varianten einer Neuorganisation des Aargauer Zivilschutzes überprüft wurden (Konzeption EBP Seite 46 – 48). 
 
Ist der Kanton Aargau von einer Katastrophe oder Notlage betroffen, besteht die Möglichkeit der Unterstützung durch andere Kantone, den Bund bzw. der Armee oder durch das Ausland. Allerdings gilt es zu bedenken, dass vor allem bei grossflächigen oder lang andauernden Ereignissen diese Hilfeleistungen unter Umständen sehr eingeschränkt bzw. gar nicht zur Verfügung stehen werden (z.B. bei einem Erdbeben oder einer Pandemie), da die umliegenden Kantone und das Ausland ihre eigenen Mittel selbst benötigen werden. 
Nr. 8)         Finanzierung des Aargauer Zivilschutzes (inkl. Investitionen)
Können Sie den Ausführungen im finanziellen Bereich zustimmen?
Antwort zur Frage 8 darf nicht leer bleiben.
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Ihre Antwort
Keine Stellungnahme
Mit der Bildung von maximal noch 11 ZSO-Regionen werden die Gemeinden finanziell in den Berei-chen Personelles, Ausbildung, Material und Schutzanlagen entlastet. Mehrkosten entstehen bei den Regionalen Führungsorganen aufgrund der grösseren Personalbestände (Stellvertretungen). Bei  den Zivilschutzorganisationen entstehen durch die vermehrte Professionalisierung (Schaffung von vermehrten Vollzeitstellen im Bereich der Führung, Administration, Material- und Anlagewartung) und bei der periodischen Schutzraumkontrolle höhere Kosten. 
 
Aufgrund der künftigen Strukturen und Bestände, des Personalbedarfs, dem künftigen Materialbedarf bzw.- ersatz, den Investitionen sowie der noch benötigten Infrastrukturen wurden die Kosten der Regionen pro Einwohner/-in berechnet.
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	Bemerkung1: Es ist wichtig und richtig, dass der aargauische Zivilschutz im Rahmen des Verbundsystems Bevölkerungsschutz weiterentwickelt wird. Wir betonen: im Rahmen des Verbundsystems Bevölkerungsshutzes, weil von dieser Weiterentwicklung auch die Strukturen der Bevölkerungsschutz-Regionen betroffen sind.Eine Neuausrichtung muss mit Schwergewicht auf die Gefährdungsanalyse abgestützt werden und nicht lediglich auf die Feuerwehrstrukturen, weila) die Gefährdung eines Gebietes viel stärker gewichtet werden soll als die deckungsgleichen     Gebiete der Feuerwehren / Zivilschutzorganisationen.b) der Zivilschutz ebenso stark mit den anderen Partnern des Verbundsystems    Bevölkerungsschutz zusammenarbeitet.Die bisherige ZSO und Bev S Region Wynental muss als Gesamtes (inkl. die Gemeinde Gränichen) in eine Fusion mit der ZSO / Bev S Region aargauSüd einbezogen werden, weil vor allem bei Hochwasserereignissen alle Gemeinden des Wynentals betroffen wären.Sie auch unsere Bemerkungen unter Frage Nr. 6.
	Bemerkung2: Die Defizite müssen unseres Erachtens noch genauer definiert werden. Davon abhängig sind schliesslich die Strukturen und insbesondere die notwendigen Ressourcen personeller, materieller und finanzieller Art.Im Bericht auf Seite 8, Pt. 2.3.2 wird auf folgendes Defizit hingewiesen:"- Personal und Material für schwere Trümmerlagen (Erdbeben). Es ist zu prüfen, ob die regionalen ZSO zusätzliche Mittel beschaffen müssen."Diese Aussage lässt die Frage aufkommen, weshalb denn eine Vergrösserung der Regionen mit einem Abbau von Personalbeständen angestrebt wird.Beim Defizit "Notstromaggregate" sind wir der Ansicht, dass die Versorgung wichtiger Infrastrukturen nicht in die Verantwortung des RFO oder der ZSO fallen, sondern die Eigentümer insbesondere für die Beschaffung, selbst verantwortlich sind.Die Notstromaggregate der ZSO sollen primär für das Betreiben ihrer Pioniergeräte beschafft werden.Mit den übrigen Defiziten sind wir einverstanden. 
	Bemerkung3: 
	Bemerkung4: Wir stimmen dem Leitbild zu.Die Verankerung des Bev S in den Regionen soll beibehalten und vertieft werden.Eine Neuorganisation ist notwendig.Zum Leitsatz 5 - Image:Bei der Erweiterung der Regionen wird es schwierig sein, eine Image-Verbesserung zu erzielen, weil bei geringeren Beständen und grösseren Gebieten die sichtbaren Einsätze abnehmen.So können beispielsweise nicht alle Alters- und Pflegheime im gewohnten Stil mit Einsätzen bedient werden, weil der Zivilschutz über zu wenig Betreuer verfügt. Dieser Umstand könnte sich kontraproduktiv auf die Zusammenarbeit in einer Katastropehn- und Notlage auswirken.Im gleichen Stil verhält es sich mit der Unterstützung bei den Technischen Betrieben (z.B Bauämter) und bei der Regionalpolizei. Mit dem heutigen "kleinen" Gebiet konnte eine Zusammenarbeit erfolgreich aufgebaut werden.Diese Nachteile müssen allerdings frühzeitig erkannt und in den neuen Strukturen möglichst eliminiert werden, damit die heutige Verankerung in der Region nicht abnimmt.  
	Bemerkung5: Die Leistungsaufträge müssen so rasch als möglich definiert und den für den Bevölkerungsschutz zuständigen Stellen kommuniziert werden.
	Bemerkung6: Vorbemerkung:Die Frage ist falsch -  sie wurde bereits beim Pt. 4 gestellt.Die Frage sollte heissen: Können Sie der vorgeschlagenen Neuorganisation des Aargauer Zivilschutzes (Variante II mit 11 Regionen) zustimmen?Bezogen auf die künftige Struktur der ZSO / Bev S Reg aargauSüd (= Arbeitstitel), welche sich an den heute bestehenden Stützpunkt-Feuerwehren A und B orientieren sollte, haben wir Vorbehalte und können somit der Variante II nicht voll zustimmen.Begründungen:a) Es scheint, dass die heutige Gliederung der Stützpunkt-Feuerwehren A und B das Mass aller Dinge für die künftigen Strukturen des Bevölkerungsschutzes ist. Wir weisen darauf hin, dass das Verbundsystem Bevölkerung grundsätzlich bei Katastrophen- und Notlagen zum Einsatz kommt. Die Stützpunktfeuerwehren und deren Gliederung sind als Blaulichtorganisationen in erster Linie auf Alltagsereignisse ausgerichtet. Es gibt gar Gemeinden (z.B. Schlossrued, Schmiedrued), welche der Stützpunktfeuerwehr X angehören, in Bezug auf die Strassenrettung jedoch die Stützpunktfeuerwehr Y zuständig ist.Uns würde deshalb auch interessieren, ob diese durch die Aargauische Gebäudeversicherung (AGV) festgelegten Strukturen fest in Stein gemeisselt sind, oder ob auch hier über eine mögliche Neustrukturierung nachgedacht wird.  b) Grundlage für die neuen Strukturen bildet schwergewichtig die Gefährdungsanalyse Aargau und nicht das heutige Einsatzgebiet und die Taktik der Stützpunktfeuerwehren.c) Das wahrscheinlichste Szenario in unser Region sind Hochwasserereignisse. Bisherige Erfahrungen haben gezeigt, dass für die Bewältigung dieser Hochwasserereignisse vor allem die Topografie massgebend ist. Wir weisen darauf hin, dass das Wasser in den Südtälern des Aaretals lediglich in eine Richtung fliesst ... . Basierend auf Ihrem Vorschlag im Papier "Konzeption Zivilschutz Kanton Aargau" (A3 - 13) erachten wir den folgenden Vorschlag als sinnvoll:Die heutige ZSO / Bev S Reg Wynental (Gemeinden Gränichen, Teufenthal, Unterkulm und Oberkulm) schliessen mit der ZSO / Bev S Reg aargauSüd (Gemeinden Zetzwil, Gontenschwil, Leimbach, Reinach, Menziken, Burg, Beinwil und Birrwil) zusammen.Da die Gemeinde Gränichen unmittelbar am nördlichen Ende des Wynentals liegt und durch die Verbindungsachse der Nationalstrasse A1 von der Region Suhr/Aarau etwas "abgeschnitten" ist, macht es grossen Sinn, dass diese Gemeinde bevölkerungsschutzmässig ebenfalls in die neue Struktur integriert wird. Kommt hinzu, dass die heutige Zusammenarbeit mit den südlichen Gemeinden hervorragend funktioniert.   Ergänzt wird die künftige Region mit den Gemeinden Leutwil und Dürrenäsch.Die Ruedertaler Gemeinden Schlossrued und Schmiedrued, welche sich erst vor kurzem (Ende 2013) der ZSO / Bev S Reg Suhrental-Uerkental  angeschlossen haben, verbleiben in dieser Region. Auch hier scheint uns die topografische Lage sehr wichtig (Verbindung Ruedertal / Suhrental).    
	Bemerkung7: Kritische Anmerkung:Wenn bei einer Katastrophe und Notlage befürchtet werden muss, dass uns andere Kantone, der Bund oder die Armee unterstützen müssen, stellt sich die Frage, weshalb beim Personal (Reduzierung von Zügen) dermassen abgebaut wird.Wir sind uns aber bewusst, dass ein vernünftiger Mittelweg gesucht werden muss und die vorgeschlagene Variante (11 Regionen) die wohl Beste ist. 
	Bemerkung8: Die Konzeption sieht einen Kostenanteil von Fr. 19.00 bis Fr. 22.00 pro Einwohner vor (Bericht Seite 26). Die beiden ZSO (Wynental und aargauSüd) haben mehr oder weniger einen ähnlichen Kostenanteil auszuweisen (ohne Beschaffung des neuen Materials).Andere Fusionen (biespielsweise die Feuerwehr mittleres Wynental) haben gezeigt, dass eine deutliche Kosteneinsparung erzielt wird. Wäre dies nicht der Fall, würde eine Fusion wesentliche (und nicht akzeptable) Nachteile mit sich bringen und dürfte politisch keine Chancen haben.



